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1 Aufgabenstellung 

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG plant die Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 von Filder-

stadt/Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern. Der Neubaubereich soll in Teilbereichen als 

Schotterbahnkörper mit Betonschwellen zum Einsatz kommen, einige Abschnitte sollen in Trogla-

ge oder im Tunnel mit Betonschwellen auf Schotter erstellt werden. Auf der Strecke werden aus-

schließlich S-Bahn-Triebzüge verkehren. 

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG beauftragte die ACCON GmbH mit einer erschütterungstechni-

schen Untersuchung. Dazu wurden in ausgewählten Bereichen die Schwingungsübertragungsei-

genschaften auf ausgewählte Gebäude mittels Ersatzanregung untersucht. Mit den Messergebnis-

sen und entsprechenden Emissionswerten, die an bestehenden Streckenbereichen der DB AG 

ermittelt werden konnten, werden die Erschütterungsimmissionen an der geplanten Neubaustrecke 

prognostiziert und beurteilt. Zeigt sich anhand der Prognose, dass die Erschütterungen die maß-

geblichen Anhaltswerte überschreiten werden, so werden Maßnahmen zum Erschütterungsschutz 

erarbeitet.  

2 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Erschütterungseinwirkung wird die DIN 4150 herangezogen. Zweck der Norm 

ist die angemessene Berücksichtigung des Erschütterungsschutzes im Immissionsschutz. Für die 

Beurteilung von Erschütterungsimmissionen unterscheidet die DIN 4150 zwischen Einwirkungen 

auf den Menschen in Gebäuden und Einwirkungen auf Gebäude. Die Beurteilung bezieht sich auf 

alle drei Schwingrichtungen, wobei nur der Maximalwert der größten Einzelkomponente zur Beur-

teilung herangezogen wird. Die wesentlichen Beurteilungsgrundlagen der DIN 4150 werden im 

Folgenden zusammengefasst. 

2.1 Einwirkungen auf bauliche Anlagen 

Die DIN 4150-3 (Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf bauliche Anlagen; Februar 

1999) [2] behandelt den Schutz vor Gebäudeschäden. Diese Norm nennt Anhaltswerte, bei deren 

Einhaltung Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden nicht zu 

erwarten sind. Werden die Anhaltswerte überschritten, folgt daraus nicht, dass Schäden auftreten 

müssen. In Tabelle 1 sind für verschiedene Gebäudearten Anhaltswerte der Schwinggeschwindig-

keiten am Fundament und in der Deckenebene des ersten Obergeschosses angegeben; diese 

Anhaltswerte sind frequenzabhängig, da bei tieferen Frequenzen eine höhere Gebäudeanfälligkeit 

besteht. 

Tabelle 1:  Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit [mm/s] zur Beurteilung der Wirkung von Erschütte-

rungen auf Bauwerke 

Messort Fundament 1. OG 

Frequenzbereich  < 10 Hz 10 - 50 Hz 50 ï 100 Hz 1 - 100 Hz 

Industriebau, gewerbliche Bauten 20 20 - 40 40 ï 50 40 

Wohngebäude 5 5 - 15 15 ï 20 15 

empfindliche Bauten, Denkmalschutz 3 3 - 8 8 ï 10 8 
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2.2 Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden 

In DIN 4150-2 [1] werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung erwartet werden kann, dass 

in der Regel erhebliche Belästigungen von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten 

Räumen vermieden werden. 

Die DIN 4150-2 [1] berücksichtigt mittels einer Frequenzbewertung der Schwinggeschwindigkeit 

die menschliche Erschütterungswahrnehmung. Nach dieser Frequenzbewertung der Schwingge-

schwindigkeit erhält man den dimensionslosen KBF(t)-Wert. Der KBF(t)-Wert soll mit seinem maxi-

malen Wert (KBFmax) den unteren Anhaltswert Au möglichst nicht überschreiten. Ist der KBFmax grö-

ßer als Au und kleiner als der obere Anhaltswert Ao, dann ist die Norm eingehalten, wenn die zeit-

abhängige Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr nicht größer als Ar ist.  

Oberhalb von Ao ist die Norm bei Anregungen, die nicht aus dem Schienenverkehr stammen nicht 

eingehalten. Beim Schienenverkehr erhalten die oberen Anhaltswerte Ao jedoch eine andere Be-

deutung. Für den Schienenverkehr hat der Ao nachts nicht die Bedeutung, dass bei dessen selte-

ner Überschreitung die Anforderungen als nicht eingehalten gelten. Vielmehr sind gebietsunab-

hängig bei Überschreitung von: 

- Ao = 0,6 bei oberirdischen Strecken 

- Ao = 0,3 bei unterirdischen Strecken 

Die Ursachen zu ermitteln und möglichst rasch zu beheben. Die hohen Werte sind bei der Berech-

nung von KBFTr zu berücksichtigen. 

In Tabelle 2 sind die Anhaltswerte bezüglich Tag und Nacht für verschiedene Einwirkungsorte für 

oberirdischen ÖPNV aufgeführt, Tabelle 3 zeigt die entsprechenden Werte für unterirdischen 

ÖPNV. 

Tabelle 2:  Anhaltswerte A für Menschen in Gebäuden bei oberirdischem ÖPNV    

Einwirkungsort tags (600 - 2200 Uhr) nachts (2200 ï 600 Uhr) 

 Au Ao Ar Au Ao Ar 

Industriegebiet 0,6 6 0,3 0,45 0,6 0,225 

Gewerbegebiet 0,45 6 0,225 0,3 0,4 0,15 

Mischgebiet 0,3 5 0,15 0,225 0,3 0,105 

allgemeines und reines Wohngebiet 0,225 3 0,105 0,15 0,2 0,075 

Sondergebiete Kliniken 0,15 3 0,075 0,15 0,15 0,075 
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Tabelle 3:  Anhaltswerte A für Menschen in Gebäuden bei unterirdischem ÖPNV    

Einwirkungsort tags (600 - 2200 Uhr) nachts (2200 - 600 Uhr) 

 Au Ao Ar Au Ao Ar 

Industriegebiet 0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15 

Gewerbegebiet 0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1 

Mischgebiet 0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07 

allgemeines und reines Wohngebiet 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05 

Sondergebiete Kliniken 0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

 

2.3 Subjektive Wahrnehmungsstärke von Erschütterungen  

Die Wahrnehmungsstärke von Erschütterungen hängt von der Höhe des KB-Wertes und von der 

Frequenzzusammensetzung der Erschütterungseinwirkung ab. Für die subjektive Wahrnehmung 

spielt daneben das übrige Umfeld (Vorhandensein von anderen störenden Umwelteinflüssen) eine 

Rolle. Die folgende Tabelle kann deshalb nur zur orientierenden Einschätzung der Wirkung von 

Erschütterungen dienen. 

Tabelle 4:  Wahrnehmungsstärke von Erschütterungen in Abhängigkeit vom KB-Wert 

KB = 1,6 stark spürbar 

KB = 0,6 gut spürbar 

KB = 0,14 gerade spürbar 

KB = 0,1 Fühlschwelle 

 

2.4 Sekundärluftschall  

Wird ein Gebäude durch Erschütterungen angeregt, kann aufgrund der schwingenden Wände und 

Decken ein für die Bewohner hörbarer sekundärer Luftschall entstehen. Für die Beurteilung von 

sekundärem Luftschall gibt es keine direkt verbindliche Richtlinie. Nach Entscheidung des Verwal-

tungsgerichtshofes Baden-Württemberg sind für die Beurteilung des sekundären Luftschalles die 

Vorgaben der 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(24. BImSchV) [6] heranzuziehen, aus denen folgende Orientierungswerte für die Einstufung von 

sekundärem Luftschall abgeleitet werden: 

Tabelle 5:  Orientierungswerte für Sekundärschall in Gebäuden  

 

 

Die Orientierungswerte in Tabelle 5 beziehen sich auf Mittelungspegel (Lm,sek) über die jeweilige 

Beurteilungszeit. Sie gelten für Wohn- und Schlafräume, unabhängig von der Lage des Gebäudes 

und der Gebietseinstufung. 

Beurteilungszeitraum Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Sekundärluftschall 40 dB(A) 30 dB(A) 
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3 Örtliche Gegebenheiten 

Die Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 wird von Filderstadt/Bernhausen bis nach Neuhausen 

a.d.F. verlaufen (km 27+900 bis km 31+947). Dabei wird die Trasse durch die drei Ortschaften 

Bernhausen (km28+000 bis km 28+700), Sielmingen (km 29+400 bis km 31+333) und Neuhausen 

auf den Fildern (km31+444 bis km 31+947) geführt. Die Streckenabschnitte werden in den nach-

folgenden Unterkapiteln einzeln beschrieben. 

3.1 Ortslage Bernhausen  

Beginnend bei km 27+900 bis km 28+580 wird die Trasse als Tunnel geführt. Im östlichen An-

schluss daran bis zum Ortsende Bernhausen (km 28+700) wird die Trasse im Trog weiter geführt. 

Der überwiegende Gebäudeanteil befindet sich auf der Nordseite zur Trasse (Abbildung 1 bis Ab-

bildung 3). Die im Vorfeld untersuchten Gebäude und für diese Prognoseuntersuchung genutzten 

Immissionsorte sind mit roter Umrandung markiert. 

 

 

 

Abbildung 1: Bernhausen, Immissionsorte IO 01; IO 02; IO 03; IO 04 (von links nach rechts) 
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Abbildung 2:  Bernhausen, Immissionsorte IO 05; IO 06; (von links nach rechts) 

 

 

Abbildung 3: Bernhausen, Immissionsorte IO 07;  
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3.2 Ortslage Sielmingen  

Beginnend bei km 29+400 bis km 29+710 (östliches Ende des Wohngebietes Sielmingen) wird die 

Trasse als Trog geführt. Im östlichen Anschluss daran befinden sich mehrere Gewerbetriebe. Der 

überwiegende Gebäudeanteil befindet sich auf der Südseite zur Trasse (Abbildung 4, Abbildung 

5). Die im Vorfeld untersuchten Gebäude und für diese Prognoseuntersuchung genutzten Immissi-

onsorte sind mit roter Umrandung markiert. 

 

Abbildung 4: Sielmingen, IO 08; IO 09; IO 10; (von links nach rechts) 

 

 

Abbildung 5: Sielmingen, IO 10; IO 11; IO 12; (von links nach rechts) 

 

Am östlichen Ende des Haltepunktes Sielmingen befindet sich das Gebäude der Fa. Gemalto 

(Abbildung 6, IO 20).  
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Abbildung 6: Sielmingen Gewergebiet Fa.Gemalto ï IO 20 

 

 

3.3 Ortslage Neuhausen a.d.F.  

Beginnend bei km 31+125 bis km 31+460 wird die Trasse als Trog geführt. Da der Trog hier nur 

gering ins Erdreich hinein ragt und die Streckenführung in diesem Bereich eingleisig ist, wird dieser 

Trog als Ăleichter Trogñ bezeichnet. Die Wohngebªude an der Max-Eyth-Straße befinden sich auf 

der Südseite zur Trasse (Abbildung 7). Auf der Nordseite der Trasse befinden sich mehrere Ge-

werbetriebe (Abbildung 9). Etwa ab km 31+600 beginnt mit der Gleisharfe die Einfahrt in den 

Bahnhof Neuhausen a.d.F.. Die Trasse verläuft hier dann ebenerdig. Im Regelbetrieb wird im 

Bahnhof nur das nördliche Gleis benutzt. Das mittlere und südliche Gleis wird nur in Sonderfällen 

befahren.  

 

 

Abbildung 7:  Neuhausen a.d.F., IO 13; IO 14; IO 15; IO 16; IO 17; IO 18, (von links nach rechts) 
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Abbildung 8:  Neuhausen a.d.F., IO 19 

 

Im Bahnhofsbereich wurde der nördlich zur Trasse liegende Immissionsort IO-19 mit in die Unter-

suchungen aufgenommen (Abbildung 8). Die im Vorfeld untersuchten Gebäude und für diese 

Prognoseuntersuchung genutzten Immissionsorte sind mit roter Umrandung markiert. 

 

 

Abbildung 9: Neuhausen a.d.F. Gewerbegebiet Fa.Zimmermann ï IO 21 
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4 Messgeräte 

Die Erschütterungsmessungen in den ausgewählten Wohngebäuden entlang der geplanten S-

Bahn-Linie S2 wurden mit einer 8-kanaligen Messanlage mit folgenden, der DIN 45669, Teil 1 

(Messungen von Schwingungsimmissionen, Anforderungen an Schwingungsmesser; 1995) [3] 

entsprechenden, Messgeräten durchgeführt: 

- 8ïkanalige Messdatenerfassung und Konditionierung mit Cronos-PL2 der Fa. imc 

- Beschleunigungsaufnehmer Typ 393A03 der Fa. PCB  

- Messrechner mit Signalanalyse Software FAMOS der Fa. imc  

- Schwingungskalibrator Typ VC-11 der Fa. MMF 

5 Emissionsspektren - Ausbreitungsdämpfung - Schwingungs-

übertragung ins Gebäude  

Um die Schwingungsübertragungseigenschaften in die betroffenen Gebäude entlang der Verlänge-

rung der S-Bahn-Linie S2 genauer analysieren zu können, wurde die Schwingungsausbreitung im 

Erdreich untersucht. Dazu wurde ein angespitzter Holzpfosten mit einem Hammer ins Erdreich 

getrieben.  

 

Abbildung 10:  Messanlage zur Untersuchung der Schwingungs-
ausbreitung im Erdreich; vorne rechts Holzpfosten 
vor Eintrieb ins Erdreich und Schwingungssensor 
MP00 

Die Ausbreitung der Schwingungen wurde mit Hilfe mehrerer Sensoren im Erdreich sowohl ortho-

gonal zur zukünftigen S-Bahn-Trasse als auch zu beiden Richtungen entlang der S-Bahn-Trasse 

untersucht. Es zeigte sich keine Richtungsabhängigkeit bezüglich der Schwingungsausbreitung 

(Abbildung 12). Es wurde festgestellt, dass die Dämpfung der Schwingungen im Erdreich im Be-

reich von Bernhausen und Sielmingen geringer ausfällt als im Bereich Neuhausen a.d.F.. 



Bericht-Nr.: ACB-0616-6296/47 Rev. 4 

6296_47_b_rev4.docx 13 

Zur Berechnung der Schwingungsimmissionen muss ein Spektrum herangezogen werden, dass 

den Einfluss der Trassenbauweise berücksichtigt. Abbildung 11 zeigt die Ausgangsspektren für die 

nachfolgenden Berechnungen für die Trassenabschnitte im Trog bzw. Tunnel, leichtem Trog und 

ebenerdige Strecke. Die Emissionsspektren beziehen sich auf S-Bahnen bei einer Geschwindig-

keit von ca. 80 km/h 

  

Abbildung 11: Emissionsspektren von S-Bahn-Fahrten im 
Trog (schwarz), im ñleichten Trogñ (blau 
gestrichelt) und ebenerdig (blau) bei ca. 80 km/h 

Abbildung 12:  Dämpfung der Schwingungen im Erdreich 

Die Übertragung der Schwingungen vom Erdreich ins Fundament eines Gebäudes und von dort 

zum 1.Obergeschoß ist stark abhängig von Gebäudestruktur, frei schwingender Fläche der Eta-

gendecken und Anzahl der Etagen des Gebäudes. Abbildung 13 zeigt die Bandbreite der Übertra-

gungsfunktionen für Gebäude mit Betondecken gemäß Literaturangaben. 

 

Sollten Minderungsmaßnahmen erforderlich werden, kommen beim Schienenverkehr beispielswei-

se sog. Unterschottermatten (USM) in Betracht. Hierbei handelt es sich um Elastomermatten, die 

unterhalb des Gleisschotters verlegt werden. Sie bilden in Verbindung mit dem darüber liegenden 

Oberbau ein Masse-Feder-System. Oberhalb der Resonanzfrequenz des Systems wird eine deut-

liche Reduktion des Schwingungseintrags in das Erdreich erzielt. 

In Bereichen, in denen Schutzmaßnahmen erforderlich und USM vorgesehen werden, muss der 

Einfluss der Unterschottermatten mit der sich einstellenden Systemresonanz auf die Schwin-

gungsausbreitung berücksichtigt werden. Abbildung 14 zeigt beispielhaft die Einfügungsdämpfung 

zweier Unterschottermatten mit unterschiedlicher Resonanzfrequenz. 

Sielmingen/Bernhausen 

Neuhausen a.d.F. 
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Abbildung 13: Übertragung der Schwingungen vom Erdreich 
in das 1.OG des Gebäudes 

 

Abbildung 14: Einfügungsdämpfung von Unterschottermatten 

Um die Schwingungsübertragungseigenschaften in die betroffenen Gebäude entlang der Verlänge-

rung der S-Bahn-Linie S2 genauer analysieren zu können, wurden an ausgewählten Gebäuden 

Erschütterungsmessungen mittels Ersatzanregung durchgeführt. Es wurden folgende Gebäude 

untersucht. 
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Tabelle 6: Immissionsorte der Erschütterungsuntersuchung    

 

Je Gebäude wurde ein Messpunkt direkt vor dem Gebäude, am Kellerfundament und jeweils einer 

auf der Bodenmitte in den Obergeschossen angebracht. Die Messpunkte wurden möglichst in 

Räumen installiert, die zum Gleis orientiert sind. Die genaue Lage der Messpunkte ist in der Anla-

ge 3 ersichtlich, die ausgewählten Gebäude sind in Anlage 2 dokumentiert. 

Die Erschütterungsmessungen in den Gebäuden erfolgten vom 31.03.2014 bis 04.04.2014. 

 

Immissionsort Adresse Nutzung

IO-01 Filderbahnstr. 52, Bernhausen WA

IO-02 Filderbahnstr. 54, Bernhausen WA

IO-03 Filderbahnstr. 58, Bernhausen WA

IO-04 Filderbahnstr. 66, Bernhausen WA

IO-05 Mühlenstr. 10, Bernhausen WA

IO-06 Mühlenstr. 7/2, Bernhausen WA

IO-07 Heubergstr. 13, Bernhausen MI

IO-08 Alemannenstr. 26, Sielmingen WA

IO-09 Alemannenstr. 20, Sielmingen WA

IO-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA

IO-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA

IO-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA

IO-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA

IO-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen MI

IO-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen MI

IO-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA

IO-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA

IO-14 Max-Eyth-Str. 46, Neuhausen WA

IO-15 Max-Eyth-Str. 38, Neuhausen WA

IO-16 Max-Eyth-Str. 34, Neuhausen WA

IO-17 Max-Eyth-Str. 24, Neuhausen WA

IO-18 Max-Eyth-Str. 22, Neuhausen WA

IO-19 Bernhäuser Str. 3, Neuhausen MI

IO-20 Bernhäuser Str. 35, Neuhausen GE

IO-21 Mercedesstr. 13, Sielmingen GE
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6 Erschütterungsprognose  

Ausgangspunkt für die Erschütterungsprognose sind Referenzwerte der Erschütterungsemission 

an S-Bahnstrecken mit Schotteroberbau und Betonschwellen, die an verschiedenen anderen Stre-

ckenbereichen der DB AG gewonnen werden konnten (siehe Abbildung 11). Für die Ausbreitung 

im Erdreich wird die vor Ort messtechnisch ermittelte Ausbreitungsdämpfung (siehe Abbildung 12) 

zugrunde gelegt. Für die Berechnung der zukünftigen Erschütterungseinwirkung in den Gebäuden 

an der Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 werden die Gebäudeübertragungswerte aus den 

Schwingungsmessungen vom 31.03.2014 bis 04.04.2014 verwendet.  

Die Prognoseberechnung ist für jeden betrachteten Immissionsort (siehe Tabelle 6) im Anhang 

dokumentiert. 

In Tabelle 7 sind die Berechnungsergebnisse zusammenfassend dargestellt. Es hat sich gezeigt, 

dass in den Ortschaften Bernhausen und Sielmingen keine unzulässig hohen Erschütterungs-

immissionen in den zur Trasse benachbarten Wohngebäuden zu erwarten sind. Die unteren An-

haltswerte Au der DIN 4150 Teil 2 werden bei allen Wohngebäuden unterschritten. 

In der Siedlung entlang der Max-Eyth-Straße in Neuhausen a.d.F. werden die unteren Anhaltswer-

te Au der DIN 4150 Teil 2 überschritten, da der leichte Trog keine ausreichende Schutzfunktion 

gegen die Erschütterungseinwirkungen aus dem S-Bahnbetrieb besitzt. In dem Streckenbereich 

von km 31+125 bis km 31+490 werden jedoch Unterschottermatten zur Reduktion des sekundären 

Luftschalls vorgesehen, die eine Systemresonanz von ca. 20 Hz erzeugen (siehe Abbildung 15). 

Unter Berücksichtigung dieser Schutzmaßnahme werden auch entlang der Max-Eyth-Straße die Au 

der DIN 4150 Teil 2 eingehalten.  

Im Bahnhofsbereich sind keine Überschreitungen der Anhaltswerte Au nach der DIN 4150 Teil 2 zu 

erwarten. 

Insgesamt sind im gesamten Abschnitt des Streckenausbaus keine Erschütterungsimmissionen 

aus dem S-Bahnbetrieb zu erwarten, die entsprechend zur DIN 4150 Teil 3 zu Schäden an Ge-

bäuden führen würden. 

 

Abbildung 15: Prinzipskizze ïUnterschottermatte 

 

Unterschottermatte 
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Tabelle 7:  Ergebnisse der Prognoseberechnungen für Erschütterungsimmissionen  

IO-Schlüssel Ort Straße Nr Stockw Beton/Holz Gebiet Trassenlage Abstand bei Prognose Anhaltswert 
Erschütterungs-

schutzmaßnahme 
Prognose mit 

Erschütterungsschutz 

        
Prognose [m] KBFmax Au 

 
KBFmax 

IO-01-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 52 OG1 B WA Tunnel 22.0 0.04 0.10 
  

IO-02-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 54 OG1 B WA Tunnel 17.5 0.07 0.10 
  

IO-03-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 58 OG1 B WA Tunnel 17.0 0.06 0.10 
  

IO-04-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 66 OG1 B WA Tunnel 17.5 0.06 0.10 
  

IO-05-OG1 Bernhausen Mühlenstr. 10 OG1 H WA Tunnel 19.0 0.05 0.10 
  

IO-06-OG1 Bernhausen Mühlenstr. 7/2 OG1 B WA Tunnel 20.0 0.04 0.10 
  

IO-07-OG1 Bernhausen Heubergstr. 13 OG1 B MI Trog 27.0 0.03 0.15 
  

IO-08-OG1 Sielmingen Alemannenstr. 26 OG1 B WA Trog 17.5 0.06 0.10 
  

IO-09-OG2 Sielmingen Alemannenstr. 20 OG2 H WA Trog 22.0 0.04 0.10 
  

IO-10-OG1 Sielmingen Alemannenstr. 14 OG1 B WA Trog 19.0 0.05 0.10 
  

IO-11-OG1 Sielmingen Bahnhofstr. 81 OG1 H WA Trog 8.5 0.10 0.10 
  

IO-12-OG1 Sielmingen Bahnhofstr. 82 OG1 B MI Trog 10.0 0.09 0.15 
  

IO-13-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 50 OG1 B WA leicht.Trog 21.0 0.05 0.10 USM; fres =22 Hz 0.03 

IO-14-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 46 OG1 B WA leicht.Trog 13.0 0.14 0.10 USM; fres =22 Hz 0.08 

IO-15-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 38 OG1 B WA leicht.Trog 14.0 0.13 0.10 USM; fres =22 Hz 0.07 

IO-16-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 34 OG1 B WA leicht.Trog 14.0 0.11 0.10 USM; fres =22 Hz 0.07 

IO-17-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 24 OG1 B WA leicht.Trog 13.0 0.13 0.10 USM; fres =22 Hz 0.08 

IO-18-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 22 OG1 B WA leicht.Trog 12.0 0.17 0.10 USM; fres =22 Hz 0.10 

IO-19-OG1 Neuhausen Bernhäuser Str. 3 OG1 B MI ebenerdig 31.5 0.03 0.15 
  

IO-20-EG Sielmingen Mercedesstr. 13 EG B GE Trog 14.0 0.03 0.20     

IO-21-EG Neuhausen Bernhäuser Str. 35 EG B GE leicht.Trog 16.0 0.04 0.20     
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6.1 Ergänzende Betrachtung Verpressanker 

Die Streckenabschnitte der S-Bahntrasse die im Tunnel oder Trog verlaufen werden, werden ohne 

Arbeitsraum möglichst platzsparend errichtet. Zur Sicherung der Baugrube werden Verbauwände 

hergestellt, die mit Verpressankern rückverankert werden (Abbildung 16). 

 

Abbildung 16: Prinzipskizze ï Einbau eines Verpressankers im Bereich Max-Eyth-Straße zu dem nächstgelegenen 

Gebäude 

Im Bereich der Max-Eyth-Straße in Neuhausen a.d.F besteht nur ein geringer Abstand zwischen 

der zukünftigen S-Bahntrasse und den südlich davon gelegenen Wohngebäuden. 

Die hier angestellten Betrachtungen beziehen sich auf das zur Bahntrasse nächstgelegene und 

damit ungünstigste Gebäude Max-Eyth-Straße 22, welches in einem Abstand von 12 m zur Tras-

senachse liegen wird. Die Streifenfundamente des Gebäudes liegen auf der Nordseite ca. 3,0 m 

unter Gelände. Der Verpresskörper des Verpressankers muss zu Gebäudebereichen mit einem 

Mindestabstand von 3,0 m hergestellt werden (siehe Abbildung 16). 

Die Verpressanker werden erstellt mit Hilfe einer Bohrung (Å von 89 mm bis 140 mm) in die eine 

Litze als Stahlzugglied eingeführt wird. Am Ende der Bohrung wird auf die letzten 5 bis 6 m der 

Verpresskörper mit einer Zementsuspension hergestellt, die mit einem Druck von ca. 50 bar ein-

gepresst wird und damit die gewünschte Verankerung im Boden erzeugt. 

Die Kraftanregungen aus den fahrenden S-Bahnen werden in vertikaler Richtung den Hauptener-

gieanteil (Abbildung 17) besitzen. Wegen des flachen Winkels, mit dem die Ankerseile in den Un-

tergrund getrieben werden (ca. 30° aus der Horizontalen) werden die hieraus entstehenden Bewe-

gungsanteile nur noch zu einem sehr geringen Anteil an die Anker übertragen. In horizontaler 

Richtung werden ebenfalls aus den fahrenden Zügen Schwingungen an die Anker weiter gegeben. 

Diese Energieanteile sind jedoch wesentlich geringer, als in vertikaler Richtung. In Bereichen, wo 

Unterschottermatten zum Einsatz kommen, wird zudem die Übertragung insgesamt sehr stark re-

duziert. 

Ankerlitze 

Verpresskörper 
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Abbildung 17: Prinzipskizze Kraftanregung aus S-Bahnbetrieb 

Eine Ankerlitze kann keine Momente übertragen, somit werden nur noch die Zuganteile aus den 

anregenden Kräften des Zugverkehrs im Anker weiter geleitet, entlang der Litze dabei auch wegen 

des anliegenden Erdreiches gedämpft, so dass vom Verpresskörper nur noch ein Bruchteil der 

eingeleiteten Energie im Trog und/oder Tunnelbauwerk abgestrahlt wird. Zudem wird die Spann-

kraft des Ankerseils im Laufe der Zeit vsl. etwas nachlassen, was zu einer weiteren Reduktion auf 

dem Übertragungsweg führt. Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass über diesen Weg keine 

nachweisbare Verschlechterung der Erschütterungsausbreitung im Erdreich stattfinden wird. 

7 Sekundärluftschall  

Aus den prognostizierten Erschütterungseinwirkungen von Abschnitt 6 wurde für die untersuchten 

Gebäude der zu erwartende sekundäre Luftschall Lm,sek berechnet. Die Berechnungen erfolgten 

nach dem Leitfaden Körperschall und Erschütterungsschutz der Deutschen Bahn AG [5] bei An-

satz der auf dem Streckenabschnitt vorhandenen Schienenverkehrszahlen (siehe Anlage 1).  

In der Tabelle 8 werden die Prognoseergebnisse für den sekundären Luftschall für die untersuch-

ten Immissionsorte aufgelistet. 

Die berechneten Werte des sekundªren Luftschall sind mit dem Orientierungswert Ănachtsñ nach 

der 24. BImSchV zu vergleichen, da sich dieser Werte als der kritischere Vergleichswert darstellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass in den Ortschaften Sielmingen und Bernhausen die Orientierungswer-

te für den sekundären Luftschall an der Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 eingehalten werden. 

Im Bereich Neuhausen a.d.F. werden ohne Schutzmaßnahmen die Orientierungswerte der 

24. BImSchV im Bereich der Max-Eyth-Straße überschritten. Mit dem Einbau oben genannter Un-

terschottermatten werden die Orientierungswerte der 24. BImSchV eingehalten.  

Hierfür ist sicher zu stellen, dass die sich durch den Einbau der Unterschottermatten ergebende 

Systemresonanz fres Ò 22 Hz beträgt. 

 

Verpresskörper 

Ankerlitze 

 












